
Gemeinde Bad Vigaun 

Bundesgebühren: Die Baubeginnsanzeige ist (wenn erforderlich) mit den üblichen Bundesgebühren zu vergebühren. 

 
 

BAUBEGINNSANZEIGE  
gem § 12 Abs 3 BauPolG 

 
 
Name der/des Bauherrn 
Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person 
 

      
 

Anschrift 
 

      
      
 

Tel. Nr. (tagsüber erreichbar) 
 

      
 

 
Beschreibung der baulichen Maßnahme 
Bezeichnung des Bauvorhabens gem BauPolG 
 

      
      
 

 
Ausführungsort der baulichen Maßnahme / Baustelle 
Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde 
 

Gst Nr.:       EZ:       KG:       
 

Objektadresse 
 

      
 

 
Baubeginn 
Datum des Baubeginns 
 

      
 

 
Bauliche Maßnahme bewilligt 
Bescheid vom: 
 

      
 

Aktenzeichen: 
 

      
 

 
Bauführer gem § 11 Abs 2 iVm § 12 Abs 4 BauPolG  
Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person 
 

      
 

Adresse 
 

      
      
 

 
 
Der Beginn der Ausführung der baulichen Maßnahme wird angezeigt. 
 
 
 
 
            

 

Ort, Datum                                                                                           Unterschrift der/des Bauherrn 
 


